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Anerkennung als Heilerziehungspflegerin oder 
Heilerziehungspfleger mit Berufsqualifikation aus 
dem Ausland beantragen
Sie haben im Ausland eine Berufsqualifikation als Heilerziehungspflegerin oder 
Heilerziehungspfleger erworben? Dann können Sie in Deutschland die Anerkennung 
dieser Qualifikation unter bestimmten Voraussetzungen beantragen.

Zuständige Stellen

Der Senator für Kinder und Bildung | Referat 31 - Qualifizierung, Gewinnung und 
Sicherung sozialpädagogischer Fachkräfte

Basisinformationen

Der Beruf Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger ist in Deutschland 
reglementiert. Das bedeutet: Sie müssen eine bestimmte Qualifikation nachweisen, um in 
dem Beruf arbeiten zu dürfen. Wenn Sie einen ausländischen Ausbildungsnachweis zum 
Heilerziehungspfleger oder zur Heilerziehungspflegerin besitzen, können Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen in diesem Beruf in dem gewählten Bundesland arbeiten.

Dafür müssen Sie einen Antrag mit allen notwendigen Unterlagen bei der zuständigen 
Landesbehörde einreichen. Im Anerkennungsverfahren vergleicht die zuständige 
Landesbehörde Ihre Berufsqualifikation aus dem Ausland mit der Berufsqualifikation in 
dem gewählten Bundesland. Das Verfahren heißt: Gleichwertigkeitsfeststellung.

Nachdem ihr Antrag geprüft wurde, erhalten Sie eine Rückmeldung. Wenn Ihnen für eine 
Anerkennung berufliche Qualifikationen fehlen, nennt der Bescheid die wesentlichen 
Unterschiede. Sie können dann eine Ausgleichsmaßnahme machen.

Voraussetzungen

Gleichwertigkeit Ihrer Berufsqualifikation
Sie müssen berechtigt sein, den Beruf im Ausbildungsstaat auszuüben.

Welche Unterlagen benötige ich?

Antrag
Tabellarischer Lebenslauf
Identitätsnachweise (Personalausweis/ Reisepass)  

https://www.service.bremen.de/de/dienststelle/bremen128.c.502131.de
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der Annehmenden

Ausländische Ausbildungsnachweise
Nachweise über Berufserfahrung als Heilerziehungspflegerin oder 
Heilerziehungspfleger
Nachweise sonstiger Qualifikationen
Bescheinigung, dass der Beruf im Ausbildungsstaat ausgeübt werden darf
Auskunft über bereits gestellte Anträge auf Anerkennung  

Geben Sie an, bei welcher Stelle Sie den Antrag gestellt haben.

Hinweise zu den Unterlagen  

Wenn Ihre Unterlagen nicht in deutscher Sprache vorliegen, müssen Sie deutsche 
Übersetzungen von Ihren Unterlagen einreichen. Die Übersetzungen müssen von 
Übersetzerinnen und Übersetzern gemacht werden, die öffentlich bestellt oder 
ermächtigt sind.

Sie können die Unterlagen in schriftlicher Form (Post oder E-Mail) oder persönlich 
einreichen.

Wir raten davon ab, Originalunterlagen mit der Post zu versenden.

Verfahren

Sie können den Antrag auf Feststellung der Gleichwertigkeit Ihrer Ausbildung zum 
Heilerziehungspflegerin oder zur Heilerziehungspfleger bei der zuständigen 
Landesbehörde stellen. Sie müssen alle dafür notwendigen Unterlagen in Form von 
Kopien bei der zuständigen Behörde einreichen. Einige Unterlagen müssen Sie in 
beglaubigter Kopie einreichen. Die zuständige Stelle informiert Sie.

Die zuständige Stelle prüft dann: Ist Ihre Berufsqualifikation mit der Berufsqualifikation in 
Ihrem Bundesland gleichwertig? Für den Vergleich sind zum Beispiel der Inhalt der 
Ausbildung und Dauer der Ausbildung wichtig. Die zuständige Stelle berücksichtigt auch 
Ihre Berufserfahrung, weitere Befähigungsnachweise und Qualifikationen.

Die zuständige Stelle prüft danach vielleicht weitere Voraussetzungen. Ist Ihre 
Berufsqualifikation gleichwertig und Sie erfüllen alle weiteren Voraussetzungen, wird Ihre 
Berufsqualifikation anerkannt. Sie dürfen dann in dem Bundesland als 
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger arbeiten.

Sollte die zuständige Behörde keine Gleichwertigkeit von Ihrer Ausbildung und der 
deutschen Ausbildung feststellen können, erhalten Sie einen Bescheid mit einer 
Erläuterung der wesentlichen Unterschiede. Um wesentliche Unterschiede auszugleichen, 
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können Sie eine Ausgleichmaßnahme machen. Die zuständige Stelle teilt Ihnen mit, 
welche Ausgleichsmaßnahme Sie machen können.

Wenn Sie die Ausgleichsmaßnahme erfolgreich absolvieren, erhalten Sie die 
Anerkennung.

Gegen den Bescheid der zuständigen Stelle können Sie innerhalb einer bestimmten Frist 
rechtlich vorgehen (zum Beispiel Klage einlegen). Die Entscheidung wird dann überprüft. 
Details dazu stehen in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende Ihres Bescheides. Wir 
empfehlen Ihnen: Sprechen Sie zuerst mit der zuständigen Stelle, bevor Sie rechtlich 
gegen die Entscheidung vorgehen.

Rechtsgrundlagen

Verordnung über die Fachschule für Heilerziehungspflege
Bremisches Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BremBQFG)
Bremische Verordnung zur staatlichen Anerkennung von Heilerziehungspflegerinnen 
und Heilerziehungspflegern (Bremische 
Heilerziehungspflegeanerkennungsverordnung)

Weitere Hinweise

Weitere Beratungsangebote

Es gibt viele weitere Beratungsangebote. Diese finden Sie auf dem Portal Anerkennung in 
Deutschland.

Lassen Sie sich von einer IQ-Beratungsstelle persönlich zu diesem Verfahren und Ihrer 
Qualifikation beraten. Die Beraterinnen und Berater helfen Ihnen auch vor der 
Antragstellung mit Ihren Unterlagen. Die Beratung ist kostenlos.

Sie können auch die Hotline vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge anrufen. Die 
Hotline beantwortet Ihnen Fragen zum Thema „Arbeiten und Leben in Deutschland“. 

Telefonnummer: +49 30 1815-1111 Sprechzeiten: Montag bis Freitag 08:00 – 18:00 Uhr 
(MEZ).

Wenn Sie im Ausland sind: Über die Hotline erreichen Sie auch die Zentrale Servicestelle 
Berufsanerkennung (ZSBA). Dies bietet Ihnen vertiefte Beratung und Unterstützung im 
Anerkennungsverfahren und führt eine Standortberatung durch.

Die Links finden Sie unter "Weitere Informationen".

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/verordnung-ueber-die-fachschule-fuer-heilerziehungspflege-vom-19-februar-2020-182080?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremisches-gesetz-ueber-die-feststellung-der-gleichwertigkeit-auslaendischer-berufsqualifikationen-bremisches-berufsqualifikationsfeststellungsgesetz-brembqfg-vom-28-januar-2014-159933?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/bremische-verordnung-zur-staatlichen-anerkennung-von-heilerziehungspflegerinnen-und-heilerziehungspflegern-bremische-heilerziehungspflegeanerkennungsverordnung-vom-11-maerz-2025-277906?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
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Welche Fristen sind zu beachten?

Es gibt keine Fristen.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

In der Regel dauert die Prüfung der Gleichwertigkeit maximal 3 Monate nach Eingang aller 
vollständigen Unterlagen. 
Verzögerungen sind durch besondere Sachverhalte oder Komplexität möglich.

Welche Gebühren/Kosten fallen an?

gebührenfrei


	Anerkennung als Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger mit Berufsqualifikation aus dem Ausland beantragen
	 Zuständige Stellen 
	 Basisinformationen 
	 Voraussetzungen
	Welche Unterlagen benötige ich?
	Verfahren
	Rechtsgrundlagen
	Weitere Hinweise
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?
	Welche Gebühren/Kosten fallen an?



